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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Zeitel, Hauser (Krefeld), Lenzer, Engelsberger, 
Dr. von Wartenberg, Spranger, Dr. Waigel, Kiechle, Niegel, Wimmer 
(Mönchengladbach), Landré, Dr. Bötsch, von der Heydt Freiherr von Massenbach, 
Glos, Feinendegen, Dr. Hoffacker, Spilker, Dr. van Aerssen, Benz, Gerstein, 
Dr. Hubrig, Biehle, Dr. Freiherr Spies von Büllesheim, Dr. Stavenhagen, Dr. Blüm, 
Sick, Kraus, Krey, Dr. Mikat, Frau Benedix-Engler, Voigt (Sonthofen), Frau Hoffmann 
(Hoya), Dr. Jobst, Dr. Rose und Genossen und der Fraktion der CDU/CSU 

Staatliche Forschungsförderung für kleine und mittlere Unternehmen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Vertritt die Bundesregierung die Auffassung, daß der den 
kleinen und mittleren Unternehmen gewährte Anteil an 
der gesamten Forschungsförderung des Bundes der Bedeu-
tung dieser Unternehmen sowohl für unsere Volkswirt-
schaft insgesamt als auch für ihren Beitrag zur Forschung 
entspricht? 

2. Welches sind die jährlichen Steigerungsraten (1977 bis 
1980) im Haushalt des BMFT bei der Förderung von For-
schung und Entwicklung 

— in den 25 größten Zuwendungsempfängern (Unterneh-
men) der Wirtschaft, 

— in kleinen und mittleren Unternehmen, 

— in den Großforschungseinrichtungen? 

3. Welche Bewirtschaftungsgrundsätze und Richtlinien für die 
Vergabe von Forschungsmitteln im Rahmen der projekt-
orientierten Forschung gibt es, differenziert nach Sach-
gegenstand, Quellenangabe und Ministerium innerhalb der 
Bundesregierung?  

4. In welchem Umfang kann die Bundesregierung sicherstel-
len, daß Firmengeheimnisse nicht durch Begutachtung von 
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Förderungsanträgen an die Konkurrenten des beantragen-
den Unternehmens gelangen? 

5. Wie hoch ist die Ablehnungsquote von Förderungsanträgen 
seitens. des Forschungsministeriums in den einzelnen För-
derschwerpunkten? 

6. Welchen Umfang hat die projektgebundene Forschungsför-
derung im Rahmen der staatlichen Förderung für Forschung 
und Entwicklung, beispielhaft dargestellt anhand 

— der steuerlichen Investitionszulage, 

— der Zulage zur Vertragsforschung, 

— der Zulage zur Vertragsforschung über die Fraunhofer

-

Gesellschaft, 

— der Personalzulage für Forschung und Entwicklung, 

— der Erstinnovationsförderung? 

7. Wie ist im einzelnen bei den Zulagen für 

— Vertragsforschung über das Forschungsministerium, 

— Vertragsforschung für die Fraunhofer-Gesellschaft, 

— Personalzulage für Forschung und Entwicklung über das 
Wirtschaftsministerium, 

— Erstinnovationsförderung über das Bundeswirtschafts-
ministerium 

der Begriff „kleines und mittleres Unternehmen" und die 
Abgrenzung der Förderungswürdigkeit geregelt, und war-
um hält die Bundesregierung diese Abgrenzung für an-
gemessen? 

8. Hat die Bundesregierung untersuchen lassen, in welchem 
Umfang die steuerliche Investitionszulage zu einer Stimu-
lierung von Forschungsaktivitäten bisher beigetragen hat; 
gibt es insbesondere hierzu Kosten-Nutzen-Analysen? 

9. Wie erfolgt die steuerliche Behandlung der Investitions-
zulage im Vergleich zu der Personalzulage und der Zulage 
für die Vertragsforschung, und welche Implikationen kön-
nen sich hieraus für ein kleines und mittleres Unternehmen 
ergeben, das bisher Gewinn erwirtschaftete? 

10. Wie begründet die Bundesregierung, daß für die Gewäh-
rung der Personalzulage für Forschung und Entwicklung die 
Abgrenzung erfolgt durch das Kriterium „Unternehmen bis 
150 Millionen DM Jahresumsatz oder weniger als 1000 Be-
schäftigte" und im .Falle der Vertragsforschung für kleine 
und mittlere Unternehmen durch das Kriterium „Unterneh-
men bis 200 Millionen DM Jahresumsatz"? 

11. Wie ist die Abgrenzung des Begriffs „keinere und mittlere 
Unternehmen" bei der Erstinnovationsförderung des Bun- 
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deswirtschaftsministeriums, und welcher Zusammenhang 
besteht im Bereich der Abgrenzung zu der Gewährung der 
Personalzulage und der Zulage für die Vertragsforschung? 

12. Welche maximalen Förderungsmittel kann ein kleines oder 
mittleres Unternehmen beanspruchen, wenn es 

— Investitionen für Forschung und Entwicklung über meh-
rere Wirtschaftsjahre erstreckt und die Investitionszu-
lage beansprucht, 

— Auftragsforschung an andere Unternehmen erteilt, 

— Auftragsforschung an die Fraunhofer-Gesellschaft er-
teilt, 

— eine Personalzulage für Eigenforschung erhält oder 

— nach drei Jahren Nutzung der Gebäude für Forschung 
und Entwicklung dieses für andere Zwecke verwendet 
oder veräußert? 

13. Welchen Einfluß hat die Einführung von Kappungsgrenzen, 
z. B. 400 000 oder 500 000 DM, bei den Forschungsförde-
rungsmaßnahmen für kleine und mittlere Betriebe im Hin-
blick auf die Entscheidung der Unternehmen, die geplanten 
Investitionen über mehrere Wirtschaftsjahre zu verteilen, 
weil ein Anreiz besteht, Forschungsinvestitionen, bedingt 
durch die eingeführten Kappungsgrenzen, nicht in einem 
Wirtschaftsjahr zu tätigen? 

14. Wie beurteilt die Bundesregierung Überlegungen, bei der 
Vergabe von Förderungsmitteln im Bereich der Großtech-
nologie an einen Generalunternehmer durch Auflage auch 
kleine und mittlere Unternehmen' zu einem bestimmten Pro-
zentsatz an dieser Entwicklung der Großtechnologie zu be-
teiligen? 

15. Wie beurteilt die Bundesregierung Maßnahmen, die sicher-
stellen sollen, daß kleinen und mittleren Unternehmen die 
Chance eingeräumt wird, an den Forschungsprogrammen, 
die häufig an Großunternehmen oder große Organisationen 
vergeben werden, direkt oder als Unterauftragnehmer teil-
zunehmen? 

16. Inwieweit ist die Bundesregierung bereit, den verhältnis-
mäßig hohen Eigenbeteiligungsanteil von kleinen und mitt-
leren Unternehmen bei projektbezogener Förderung dem 
Eigenanteil der Förderung von Forschungsvorhaben der 
Großtechnologie anzupassen, und wäre es nicht sinnvoller, 
den jeweiligen Eigenanteil bei projektbezogener Förderung 
an der jeweiligen Unternehmensgröße und deren Finanzie-
rungsvolumen zu messen? 

Bonn, den 11. Dezember 1979 
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Begründung 

Die Kleine Anfrage soll der Bundesregierung Gelegenheit 
geben, mehr Transparenz in die staatliche Forschungsförderung 
zu bringen und Stellung zu nehmen zu dem auch durch die Ant-
wort auf Drucksache 8/3170 nicht entkräfteten Vorwurf, die 
staatliche Forschungsförderung orientierte sich vornehmlich am 
Leitbild des Großunternehmens und vernachlässige bewußt den 
forschungsintensiven Mittelstand. 

Die meisten staatlichen Forschungsmittel werden über das Bun-
desministerium für Forschung und Technologie vergeben (ca. 
85 v. H.). Das BMFT hat eine Vielzahl von Fachprogrammen ent-
wickelt und eine ausufernde Verwaltungsbürokratie aufgebaut. 
Die staatliche Forschungsförderung der Bundesregierung im 
Rahmen des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 
ist gekennzeichnet durch: 

- eine übertriebene Vielzahl von Forschungsfachprogrammen, 
die eine Rationalität vortäuschen, die nicht vorhanden ist, 
weil viele Fachprogramme nur für die Öffentlichkeitsarbeit 
bestimmt sind und sich gegenseitig überschneiden, 

— eine ausufernde Forschungsbürokratie, die in den letzten 
Jahren zugenommen hat, so daß z. Z. ein Forschungsverwal-
ter im Auftrag des Forschungsministeriums nur sechs bewil-
ligte Forschungsprojekte pro Mann und Jahr verwaltet, im 
Gegensatz zu mindestens 20, die nach Ansicht amerika-
nischer Unternehmensberater im Auftrage des Forschungs-
ministeriums möglich sind, 

— die Gewährung einer Personalzulage für Forschung und Ent-
wicklung sowie von Mitteln für die Vertragsforschung nach 
dem „Windhundverfahren", d. d. wer die komplizierten An-
tragsverfahren mit Erfolg übersteht, hat trotzdem keinen 
Rechtsanspruch auf die Haushaltsmittel, weil die Verfügbar-
keit der Haushaltsmittel mitentscheidend ist für die Vergabe 
der Mittel und 

- eine in den letzten Jahren eingeengte steuerliche For

-

schungsförderung, die nunmehr nur noch auf die Gewährung 
der Investitionszulage beschränkt ist und bisher den kleinen 
und mittleren Unternehmen wenig geholfen hat. 

Die Kleine Anfrage soll mit dazu beitragen, die mit der Betei-
ligung mittelständischer Unternehmen zusammenhängenden 
Probleme der Forschungsförderung zu klären, und sie soll die 
Bundesregierung schließlich veranlassen, ihre insgesamt sich 
mittelstandsfeindlich auswirkende Forschungsförderungspraxis 
erneut zu überprüfen und neu zu gestalten. 








